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Brüssel stellt die Weichen
Die Zukunft des österreichischen Obstbaus

Fünf Jahre sind wieder vorbei und 
die Wahl zum EU-Parlament steht 

vor der Tür. Viele Menschen denken 
sich: „Brüssel ist so weit weg, meine 
Stimme wird eh nichts ändern, das 
betrifft mich nicht.“ Daher ist die Be-
teiligung bei der EU-Wahl in der Re-
gel unterdurchschnittlich. Die Aus-
wirkungen der Brüsseler Politik sind 
aber nicht für alle gleichermaßen 
spürbar. Ob und in welchem Ausmaß 
die EU für einen Regelungsbereich 
zuständig ist, bestimmen der Vertrag 
über die EU und der Vertrag über die 
Arbeitsweise der EU. Die EU hat nur 
Zuständigkeiten, die ihr in den Ver-
trägen übertragen wurden, alle ande-
ren Bereiche verbleiben bei den Mit-
gliedstaaten. 

EU-POLITIK PRÄGT LANDWIRTSCHAFT

In der Landwirtschaft sind wir stärker 
von den Entscheidungen in Brüssel be-
troffen als andere Sektoren. Die Rah-
menbedingungen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik werden von der EU defi-
niert. Zudem fallen unter die EU-Kom-
petenzen unter anderem auch der Ver-
braucherschutz, die Handels- und die 
Umweltpolitik. Viele Gesetze, die die 
Landwirtschaft betreffen, werden da-
her auf EU-Ebene festgelegt. Die Tatsa-
che, dass 31 % des gesamten EU-Haus-
halts für den Zeitraum 2021–2027 der 
Agrarpolitik zugewiesen sind, liegt 
also nicht daran, dass die EU die Land-
wirtschaft stark fördert, sondern dass 
die Kompetenzen im Bereich Land-
wirtschaft größtenteils auf die EU-

Ebene übertragen wurden. Im Ver-
gleich zu Bereichen wie Bildung oder 
Kultur sind die öffentlichen Ausgaben 
für die Landwirtschaft, wenn man die 
Ausgaben auf EU- und nationaler 
Ebene zusammenzählt, minimal. 

Brüssel ist für die Landwirtschaft 
also sehr wichtig. Um die Bedeutung 
der EU-Wahl zu verstehen, muss man 
den Gesetzgebungsprozess in Brüssel 
im Blick behalten. Am Beginn des or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
steht die Initiative der Europäischen 
Kommission, die dem Rat und dem 
Europäischen Parlament einen Vor-
schlag für einen Gesetzgebungsakt 
übermittelt. Nur die Europäische 
Kommission verfügt über dieses Initi-
ativrecht. Das Parlament und die Mit-
gliedstaaten können selbst keine Ge-
setzesvorschläge einbringen, sie 
können jedoch die Vorschläge der 
Kommission überarbeiten oder im Ex-
tremfall, wie bei der Richtlinie über 
die nachhaltige Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln (SUR), sogar 
ablehnen.

WAHLAUFRUF

Die Lage in der Landwirtschaft und be-
sonders im Obstbau ist schwierig. Das 
letzte Mandat der EU-Kommission und 
des Parlaments war sehr her aus-
fordernd. Vom angekündigten Green 
Deal sind noch einige Punkte offen, und 
es bleibt abzuwarten, wie die Umset-
zung weitergeht. Die Kommission sollte 
den Vorschlag für die nachhaltige Ver-
wendung von Pflanzenschutzmitteln 
noch einmal überarbeiten. Zusätzlich 
warten wir auf Gesetzesvorschläge zur 
Verringerung der Nährstoffverluste um 
mindestens 50 %, Reduzierung des 
Düngemitteleinsatzes um mindestens 
20 %, Erhöhung der Bio-Landwirtschaft 
und weitere Maßnahmen.

Der Kurs in der Landwirtschaft hat 
sich in den letzten Monaten seit den 
großen Protesten deutlich geändert. 
Diese Situation wird jedoch nicht 
ewig anhalten. Es ist von großer Be-

deutung, dass uns in Brüssel Perso-
nen vertreten, die unseren Alltag gut 
kennen. Die Themen, die man im 
EU-Parlament bearbeitet, sind sehr 
vielfältig, und viele davon werden in 
der Vorwahlzeit überhaupt nicht an-
gesprochen. Wir sind überzeugt, dass 
es wichtig ist, Vertreter in Brüssel zu 
haben, die uns dabei unterstützen die 
Rahmenbedingungen für die Land-
wirtschaft zu verbessern oder zumin-
dest zu verteidigen. Wer diese Anfor-
derungen erfüllt und uns am besten 
vertreten kann, muss jeder selbst ab-
schätzen. Wichtig ist jedenfalls, dass 
man zur Wahl geht und diesen Perso-
nen das Vertrauen ausspricht.


